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I. Ausgangslage 

In den beiden Entscheiden', die Anlass und 

Hauptthema der vorausgehenden ersten Ab-

* Der Beitrag knüpft an den Aufsatz « Die Aufklärung bei medizini­
scher Behandlung. Eine Standortbestimmung anlässlich der neue­
sten bundesgerichtlichen Rechtsprechung», recht 1993. 149ff, 
an. 

'BGE 7T6II 519ff. und H7lb 197 ff; diese Entscheide stehen 
im Zentrum der folgenden Ausführungen; auf sie wird deshalb je­
weils durch Hinweis auf die einschlägigen Passagen Bezug genom­
men. 

handlung2 waren, hat sich das Bundesgericht 

nicht nur mit den juristischen Grundlagen der Auf­

klärungspflicht, sondern auch mit den Modalitä­

ten der Aufklärung beschäftigt. Darüber hinaus 

hat es nach eingehender Auseinandersetzung 

mit den in der Lehre vertretenen Auffassungen 

in der Frage der Haftung bei Verletzung der Auf­

klärungspflicht einen klaren Standpunkt bezo­

gen. Davon wird man - zumindest in der Praxis -

einstweilen auszugehen haben. Im folgenden 

werden deshalb die wichtigsten Konsequenzen 

erläutert, die sich für die Modalitäten der Aufklä­

rung und die Folgen der Verletzung der Aufklä­

rungspflicht aus den Entscheiden des Bundesge­

richts ergeben3. 

II. Modalitäten der Aufklärung 

7. Art und Form 

a) Allgemeines 

Die Aufklärung ist - unabhängig von der Rechts­

natur des vorliegenden Behandlungsverhältnis­

ses - an keine Form' gebunden; sie kann münd­

lich oder schriftlich erfolgen6. Zulässig ist auch 

eine telefonische Aufklärung; an diese werden, 

was in BGE 716II 523 ausdrücklich festgehalten 

wird, die gleichen Anforderungen gestellt wie an 

die ärztliche Sorgfaltspflicht beim persönlichen 

Aufklärungsgespräch. Die grundsätzliche Form­

freiheit 6er Aufklärung wird de facto dadurch ein­

geschränkt, dass die schriftlich erfolgte Aufklä­

rung häufig den von Lehre und Rechtsprechung 

aufgestellten inhaltlichen Anforderungen6 nicht 

genügt. Denn die Aufklärung nach Massgabe der 

1 Wiegand, Die Aufklärung bei medizinischer Behandlung Eine 
Standortbestimmung anlässlich der neuesten bundesgenchtli-
chen Rechtsprechung, recht 1993, 149ff. 

3 Vgl. dazu die ausführliche Darstellung von Wiegand im Anfang 
1994 im Verlag Schulthess erscheinenden «Handbuch des Arzt­
rechts». 

4 Statt aller: Giesen, Arzthaftungsrecht: die zivilrechtliche Haf­
tung aus medizinischer Behandlung in der Bundesrepublik 
Deutschland, in Österreich und der Schweiz. Tubingen 1990. 174 

-5 Die das öffentlich-rechtliche Behandlungsvertialtnis regelnden 
kantonalen Erlasse sehen ebenfalls keine Formvorschriften vor So 
z.B. Art. 10 Abs. 1 des Bernischen Dekrets über die Rechte und 
Pflichten der Patientinnen und Patienten in öffentlichen Spitalern 
(Patientendekret, PatD) vom 14 Februar 1989: «...in geeigneter, 
verständlicher und der Situation angepasster Form aufzuklaren > 

'Vgl. dazu Wiegand. Aufklärung (Fn 2). 154ff 189 
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individuellen Aufklärungsbedürftigkeit7 unter Be­
rücksichtigung der Besonderheiten des Einzelfal­
les lässt sich mit notwendigerweise generell ge­
haltenen Formularen nicht bewerkstelligen6. 
Deshalb wird auch in Zukunft das Aufklärungsge­
spräch nicht nur unentbehrlich sein, sondern so­
gar - wie noch zu zeigen ist - das zentrale Ele­
ment der Aufklärung bilden. 

b) Aufklärungspflichtiger 

Das Bundesgericht hat sich bisher noch nie expli­
zit mit der Frage nach der Person des Aufklä­
rungspflichtigen befasst. In BGE 7 771b 203führt 
es zwar aus, dass der Arzt zur Aufklärung ver­
pflichtet sei9. Daraus kann jedoch nicht geschlos­
sen werden, dass eine Delegation überhaupt un­
zulässig wäre. Art. 398 Abs. 3 OR, wonach der 
Beauftragte das Geschäft persönlich besorgen 
muss, sofern keine der gesetzlichen Ausnahme­
gründe ,0 vorliegen, begründet jedenfalls kein Ver­
bot der Delegation. Denn diese Vorschrift regelt 
die eigentliche Substitution, nicht jedoch den Bei­
zug von Erfüllungsgehilfen. 

aa) Die Frage nach der Zulässigkeit der Delega­
tion der Aufklärung ist letztlich danach zu beant­
worten, wer in der Lage ist, eine bezüglich Inhalt, 
Umfang und Ausmass genügende Aufklärung 
durchzuführen. Über die dazu erforderlichen Qua­
lifikationen wird meist nur der Arzt verfügen. In 
der Regel ist somit die Übertragung der Aufklä­
rung an nichtärztliches Personal unzulässig. So­
fern jedoch die an die Aufklärung zu stellenden 
Anforderungen von (genügend qualifiziertem) 
Hilfspersonal erfüllt werden können, steht einer 
Delegation nichts im Wege'1. 

bb) Die Delegation der Aufklärung an einen ande­
ren Arzt ist grundsätzlich zulässig, sofern dieser 
über die Besonderheiten des Einzelfalles genü­
gend informiert ist, um richtig aufklären zu kön­
nen. Wurde der Patient schon von einem vorbe­
handelnden Arzt aufgeklärt, entfällt insoweit das 
Aufklärungsbedürfnis; allerdings hat der den Ein­
griff vornehmende Arzt sich zu vergewissern, 

'Vgl. zu dieser Konzeption Wiegand, Aufklärung (Fn.2), 155. 
8 Vgl dazu Urteil des BGH in NJW 1985, 1399. 
9 Vgl. auch BGE 7081161. 

,0 Art. 398 Abs. 3 OR: Ermächtigung zur Übertragung an einen 
Dritten, besondere Umstände, entsprechende Übung. Vgl. dazu 
Hofstetter. SPR VII/2, 72 ff. 

" Diese Auffassung wird in BGE 716II 522 indirekt bestätigt. Im 
vorliegenden Fall erfolgte die Aufklärung durch die Arztgehilfin. Die­
se unterliess es, über mögliche Risiken eines Krankheitsbildes und 
der empfohlenen Therapie aufzuklären. Gemäss Art. 101 OR hafte­
te der Arzt für ihr Fehlverhalten bei der Aufklärung wie für sein eige­
nes, nicht jedoch etwa wegen der Delegation der Aufklärungsauf­
gabe an sich. 

dass der betreffende Patient die Aufklärung nicht 
mehr benötigt. Wird die Behandlung eines Pa­
tienten von verschiedenen Fachärzten vorge­
nommen, trifft jeden von ihnen die Aufklärungs­
pflicht für seinen Beitrag an der Behandlung'2. 

c) Aufklärungsadressat 

Die richtige Aufklärung ist Voraussetzung der 
rechtswirksamen Einwilligung. Da allein die Ein­
willigung des Patienten den Eingriff rechtfertigt, 
ist auch er allein Adressat der Aufklärung'3. Auf­
grund der individuell-konkreten Konzeption der 
Aufklärung ist deshalb an sich eine Abstufung in 
Intensität und Umfang der erteilten Information 
möglich. Eine solche Differenzierung des Aufklä-
rungsumfanges nach der Person des Aufklä­
rungsberechtigten ist für den Arzt jedoch gefähr­
lich, da er immer soweit aufzuklären hat, als ein 
Aufklärungsbedürfnis besteht, und ein Irrtum 
über die wirklichen Aufklärungsbedürfnisse des 
Patienten zu seinen Lasten geht. 

d) Beweisfragen 

Das Arzt-Patienten-Gespräch ist an sich das idea­
le Aufklärungsmittel; es birgt für den Arzt jedoch 
die Gefahr, in einem allfälligen Prozess die vor 
der Einwilligung erfolgte Aufklärung und ihre An­
gemessenheit nicht beweisen zu können'4. Infol­
gedessen stellt sich beim Aufklärungsgespräch 
die Frage nach den geeigneten Formen der Be-

12 Die Frage der Delegation der Aufklärung von Arzt zu Arzt wird 
bei genauer Betrachtung nur aktuell bei privatrechtlichen Behand­
lungsverhältnissen, in welchen der Patient mit einem bestimmten 
Arzt einen Auftrag abgeschlossen hat. Denn nur hier hat der Pa­
tient unter dem Vorbehalt von Art. 398 Abs. 3 OR Anspruch darauf, 
vom betreffenden Arzt persönlich behandelt zu werden. Bei der 
Beurteilung der Zulässigkeit der Delegation ist zu unterscheiden 
zwischen der eigentlichen Substitution und dem Einsatz von Hilfs­
personen. Die Substitution ist im eingangs erwähnten Behand­
lungsverhältnis gemäss Art. 398 Abs. 2 und 68 OR unzulässig. 
Überträgt der Arzt hingegen nur die Aufklärung einem Kollegen, 
führt die Behandlung aber ansonsten selbst durch, wird dieser re­
gelmässig in die Erfüllungsorganisation des Mandataren integriert. 
Somit handelt es sich bei der Delegation der Aufklärung an einen 
anderen Arzt um den prinzipiell erlaubten Beizug einer Hilfsperson. 
Obwohl gemäss Art. 68 OR die persönliche Erfüllung durch den 
Schuldner (hier: der Arzt als Mandatar) erforderlich ist, ist der Bei­
zug von Dritten zulässig, solange das materielle Hauptgewicht der 
Leistung beim Vertragspartner liegt. Ob dies der Fall ist, hängt von 
Bedeutung und Umfang der Aufklärung im Einzelfall ab. 

Wurde der Auftrag hingegen mit einer juristischen Person (z. B. ei­
nem Privatspital) abgeschlossen, so hat der Patient mangels ander­
weitiger Vereinbarung keinen Anspruch darauf, von einem be­
stimmten Arzt aufgeklärt zu werden. 
In öffentlich-rechtlichen Verhältnissen ist die entsprechende ge­
setzliche Grundlage zu prüfen. So verpflichtet z.B. Art. 10 Abs. 1 
BE PatD ausdrücklich «die behandelnden Ärztinnen und Ärzte» zur 
Aufklärung. 

13 Ausnahmen ergeben sich bei beschränkt- oder voll handlungs­
unfähigen Patienten. Dazu unten S.192. 

" Dass die Beweislast dafür der Arzt trägt, wurde erneut bestä­
tigt in BGE 777 Ib 202. 
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weissicherung. Es muss sichergestellt werden, 
dass sich ein Gericht im Streitfalle davon überzeu­
gen kann, dass ein den Anforderungen genügen­
des Aufklärungsgespräch vor der Einwilligung 
stattgefunden hat. In BGE 117 \b 205 umschreibt 
das Bundesgericht die Massstäbe folgendermas-
sen: Es genügt «unter dem Gesichtspunkt der 
Beweistauglichkeit nicht ..., in der Krankenge­
schichte nur ganz allgemein zu vermerken, der 
Patient sei über die geplante Operation und ihre 
möglichen Komplikationen informiert worden 
...». Solche Kurzformen der Dokumentation mö­
gen im klinischen Alltag zum Teil noch praktiziert 
werden. Nach dem Entscheid des Bundesge­
richts erscheint jedoch folgender Mindeststan­
dard erforderlich: ausführlicher Vermerk über das 
Aufklärungsgespräch in der Krankengeschichte 
mit Angabe von Ort und Zeit der Aufklärung, Per­
son des Aufklärenden, stichwortartiger Zusam­
menfassung des Gesprächsgegenstandes so­
wie Datum der Erstellung des Vermerks. Wenn 
auch das Bundesgericht im genannten Ent­
scheid die Frage offenliess, welcher Beweiswert 
der Krankengeschichte im Arzthaftungsprozess 
im allgemeinen zukommt, so kann davon ausge­
gangen werden, dass derart gestaltete Kranken­
unterlagen ,5 ein taugliches Beweismittel darstel­
len'6. 

e) Formulare als Aufklärungsmittel 

aa) Die vermehrte Verwendung von Aufklärungs­
formularen ist nicht nur im Ausland17, sondern 
auch in der Schweiz zu beobachten'8, wenn auch 
die bloss mündliche Form der Aufklärung noch 
die Regel darstellen mag. Die Tendenz zum häufi­
geren Gebrauch von Formularen ist zum Teil auf 
das (infolge der Beweislastverteilung bestehen­
de) Bedürfnis von Ärzten und Kliniken nach Be­
weisvorsorge zurückzuführen. Formulare stellen 
aber kein Allheilmittel dar. Die Aufklärung allein 
mit Formularen würde oftmals als ungenügend 
zu qualifizieren sein, weil diese den Umständen 
des konkreten Einzelfalles nicht Rechnung tra­
gen. Sie können den Erfordernissen der individu­
ell-konkreten Aufklärung naturgemäss nicht ge-

15 Zu den Gefahren einer unvollständig geführten Krankenge­
schichte vgl. Wiegand, Der Arztvertrag, insbesondere die Haftung 
des Arztes, in: Wiegand (Hrg.). Arzt und Recht, Berner Tage für die 
juristische Praxis 1984, Bern 1985, 116. 

16 Urteil BGH NJW 79851399: «...muss auch der Arzt, der keine 
Formulare benutzt, und ... keine Zeugen zur Verfügung hat, eine 
faire und reale Chance haben, den ihm obliegenden Beweis für die 
Durchführung und den Inhalt des Aufklärungsgesprächs zu füh­
ren.» 

,7G/esen(Fn.4), 176. 
18 Wiegand. Arztvertrag (Fn. 15), 116. 

recht werden19. Neben der Abgabe von Merkblät­
tern hat deshalb stets ein Aufklärungsgespräch 
stattzufinden, in dem auf die Besonderheiten 
des Eingriffs am individuellen Patienten einzuge­
hen ist. 

bb) Die Ausarbeitung der Aufklärungsformulare 
ist ein heikler Balanceakt. Sind die Formulare zu 
allgemein gehalten20, so haben sie neben dem 
Aufklärungsgespräch keine selbständige Bedeu­
tung und auch keinen Beweiswert; sind sie zu de­
tailliert, überfordern sie den Patienten als medizi­
nischen Laien und bewirken Desinformation 
durch Überinformation. Damit das Aufklärungs­
formular mit eigenständiger Bedeutung neben 
und als Ergänzung zum Auf klärungsgespräch ein­
gesetzt werden kann, sind für jeden Eingriffstyp 
spezifische Formulare zu verwenden, welche 
über Grund, Alternativen, Bedeutung, Verlauf, Ri­
siken, Erfolgsaussichten und Folgen des Ein­
griffs in verständlicher Sprache die wesentlichen 
Angaben enthalten2'. Diese bilden dann die Ba­
sis für die Durchführung der sog. Stufenaufklä­
rung. 

f) Die Stufenaufklärung 

Bei der Stufenaufklärung werden dem Patienten 
durch auf bestimmte Eingriffe zugeschnittene 
Dokumentationsbogen die Basisinformationen 
der Aufklärung schriftlich vermittelt. Im an­
schliessenden (durch die Formulare vorbereite­
ten) Aufklärungsgespräch zwischen Arzt und Pa­
tient erfolgt die Erläuterung individueller Beson­
derheiten des Einzelfalls. Die Stufenaufklärung 
erleichtert dem Arzt die Beweissicherung, da 
sich, was den gedruckt vorliegenden Teil der Auf­
klärung anbelangt, eine Zusammenfassung in 
den Krankenunterlagen erübrigt. 

aa) Häufig enthalten die Aufklärungsformulare 
eine vom Patienten zu unterzeichnende Aufklä-
rungs- und Einwilligungsbestätigung, worin der 
Patient bestätigt, den Inhalt des Formulars zur 
Kenntnis genommen, mit dem Arzt ein Aufklä­
rungsgespräch geführt und keine weiteren Fra-

19 Nicht nur der spezifische und konkrete Eingriff, sondern auch 
die «berufliche und private Lebensführung des Patienten und des­
sen Entscheidungspräferenzen» bestimmen das Mass der Aufklä­
rung, Laufs/Uhlenbruck, Handbuch des Arztrechts, München 
1992, § 6 4 N 2 . 

20 Zum Beispiel allgemeiner Hinweis auf die Möglichkeit von Ner­
ven- und Organverletzungen bei chirurgischen Eingriffen, vgl. G/'e-
sen(Fn.4), 177. 

21 Die im Handel erhältlichen Dokumentationsbogen folgen die­
sem Aufbaumuster. Ein Beispiel eines solchen Formulares in: 
Pfost, Die ärztliche Formularaufklärung im Lichte des Gesetzes zur 
Regelung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Diss. Mün­
chen 1986, 33 ff. 


